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Wissenswertes zur Vereinsmitgliedschaft (Stand 2022)

Wir freuen uns, dass Sie sich den Tanzsportfreunden Meersburg anschließen wollen. 
Nachfolgend finden Sie eine Liste wichtiger und wissenswerter Punkte:

 • Mitglieder aller Vereinsgruppen haben die Möglichkeit, das in den Gruppenstunden Erlernte im kostenlosen 
freien Training am Mittwochabend ab 20 Uhr in der Sommertalhalle einzuüben. Damit es für alle Mitglieder 
reibungslos funktioniert, gibt es eine Vereinsordnung, die dort im Musikschrank einzusehen ist. Alle Mitglieder 
sind gebeten, sich hieran zu halten.

 • Der Verein bietet jährlich eine Reihe von Veranstaltungen, zu denen Anfang des Jahres die Termine bekannt 
gegeben werden. Hierzu gehören:

 » das BoTaFe (Bodenseetanzfest) Ende März, Anfang April
 » der „Tanz in den Mai“ (öffentlicher Ball)
 » die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens
 » der Breitensportwettbewerb (Oktober | November) 
 » der Vereinsausflug (Sommer | Frühherbst)
 » der Jugendausflug (nach Absprache mit Jugendwart*in)
 » die Jahresanfangsfeier (Februar)

 • Der Mitgliedsbeitrag ergibt sich aus der Beitrags- und Gebührenordnung:

Er beträgt für Erwachsene 15,00 €, für Auszubildende, Jugendliche und Kinder 7,50 € im Monat. Bei Vollendung 
des 18. Lebensjahres ist unaufgefordert ein Ausbildungsnachweis (Schulbescheinigung o. ä.) vorzulegen, um 
den Jugendstatus beizubehalten.

Der Beitrag wird im Lastschriftverfahren quartalsweise jeweils in der Mitte des Quartals durch den Verein 
abgebucht. Dem Mitglied entstehen hierdurch keinerlei Nachteile (z.B. Unkosten). Sollten Sie auf Barzahlung 
bestehen, ist der Beitrag spätestens zu Beginn des Quartals zu bezahlen (siehe Satzung §9 Abs. 3).

 • Helferstunden (siehe Beitrags- und Gebührenordnung).

Der Verein führt eine Reihe jährlicher Veranstaltungen durch. Alle Mitglieder ab 14 Jahre sind verpflichtet, 
4 Helferstunden im Jahr zu leisten. 
 » Hilfe beim Aufbau von Tischen und Stühlen, Dekoration, Mitarbeit in der Küche
 » Kuchenspende, Salatspende etc. = 1 Stunde Arbeitszeit je Kuchen | Salat
 » Verteilung von Werbeblättern und Plakaten oder Auftritt bei Veranstaltungen 
 » Für nicht geleistete Helferstunden werden 10,00 € (Erwachsene) bzw. 5,00 € (Jugendliche) je Stunde erhoben

Der Nachweis der geleisteten Helferstunden erfolgt über eine Helferkarte (liegt im Musikschrank aus), auf 
der die Stunden eingetragen und durch ein Vorstandsmitglied abgezeichnet werden. Diese Karte ist jeweils 
spätestens bis zu dem auf ihr vermerkten Termin an den Vorstand zurückzugeben (per Post oder Postfach im 
Musikschrank in der Sommertalhalle).

 • Der Austritt ist nur zum Ende eines Quartals möglich. Der Austritt muss gegenüber dem Vorstand, bei Minder-
jährigen durch den gesetzlichen Vertreter, schriftlich erklärt werden (siehe Satzung §7 Abs. 2). Helferstun-
den werden bei Kündigung anteilig berechnet. Damit die Abrechnung der Helferstunden unmittelbar erfolgen 
kann, legen Sie bitte Ihrer Kündigung die Helferkarte bei.

Liebes Neumitglied, lieber Interessent, wir hoffen, dass Sie trotz aller formellen Regelungen nicht vergessen:

Der gemeinsame Spaß am Tanzen möge uns alle verbinden!
Wenn einmal in unserem Verein etwas schief läuft, vergessen Sie bitte nicht: auch der Vorstand besteht nur aus 
Menschen – die mehrheitlich berufstätig sind und Vereinsgeschäfte ehrenamtlich erledigen! 

Seien Sie gegebenenfalls nachsichtig.


